
 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadtverwaltung 
Pohlheim 

 
 

Sitzung des Ortsbeirates Garbenteich am 31.01.2023 

 
 
Die nächste öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Garbenteich findet am 
 

Dienstag, 31. Januar 2023 um 19:30 Uhr 
 
in der Sport- und Kulturhalle, Fröbelstraße 2 im Stadtteil Garbenteich statt. 
 
Tagesordnung: 
 
TOP 1:  Eröffnung sowie Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 

Beschlussfähigkeit  
TOP 2:  Feststellung des Protokolls der letzten Sitzung vom 20.09.2022 
TOP 3:  Informationen zu den geplanten Baumaßnahmen im Ortskern, ehem. Gasthof 

Maid, durch den Architekten 
TOP 4:  Änderung der Organisation des Volkstrauertages in der Stadt Pohlheim, 

Beschlussfassung 
TOP 5:  Gemeinsamer Antrag zur Sanierungen Straßenpflasterungen an drei 

genannten Punkten 
TOP 6:  Sicherheit für Radfahrer – sammeln von Gefahrenpunkten, Vorschlägen zur 

Verbesserung und zur späteren Weitergabe an die Verwaltung 
TOP 7: Sachstandsbericht zum Antrag des OB Garbenteich vom 19.01.2021 zur 

Verkehrsberuhigung am Spielplatz Mittelweg 
TOP 8:  Vorstellung des Haushaltsentwurfs der Stadt Pohlheim durch Bürgermeister 

Andreas Ruck, Diskussion 
TOP 9:  Bürgermeister Ruck zu Anfragen und Anträgen der letzten Sitzung 
TOP 10:  Mitteilungen 
TOP 11:  Anfragen  
TOP 12:  Verschiedenes 
 
 
Karsten Becker 
Ortsvorsteher 
 
Achtung: Anmeldung zur Bürgersprechstunde 
Am Dienstag, 31. Januar 2023 um 19:00 Uhr findet vor der Sitzung des Ortsbeirates 
Garbenteich in der Sport- und Kulturhalle, Fröbelstraße 2 eine Bürgersprechstunde statt. 
 
In der Bürgersprechstunde haben Sie die Möglichkeit mit dem Bürgermeister und 
Ortsvorsteher Angelegenheiten, die den Stadtteil betreffen zu besprechen. Um vorherige 
Anmeldung wird gebeten. 
Ihre Anmeldung richten Sie bitte bis spätestens 30.01.2023 telefonisch oder per Mail an: 
Frau Daniela Schneider, E-Mail: daniela.schneider@pohlheim.de , Tel.: 06403/606-121 

 

mailto:daniela.schneider@pohlheim.de


   

Den Sitzungsteilnehmern wird empfohlen, vor Betreten und Verlassen der städtischen 
Liegenschaften einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.“ 
 


